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Drittes Gesetzzur Änderung 
des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Drittes Gesetz zur Änderung 
des Landespersonalvertretungsgesetzes 

Artikel 1 

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 3. Dezember 
1974 (GV. NRW. S. 1514), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 410) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe f) wird wie folgt gefasst: 

„f) Verlust der Wählbarkeit, außer, die Abwesenheit 
beruht auf Elternzeit," 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Mitgliedschaft im Personalrat erlischt fer
ner, wenn eine Beurlaubung ohne Besoldung oder 
Arbeitsentgelt während der Amtszeit des Personal
rats länger als sechs Monate andauert, außer in 
den Fällen von Elternzeit." 

2. § 72 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. Einstellung, Nebenabreden zum Arbeitsvertrag, 
erneuter Zuweisung eines Arbeitsplatzes gemäß 
Arbeitsplatzsicherungsvorschriften sowie nach Be
endigung eines Urlaubs ohne Dienstbezüge nach 
§ 64 und§ 70 des Landesbeamtengesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642) in der je
weils geltenden Fassung und nach Beendigung 
einer Teilzeitbeschäftigung im Blockmodell nach 
§ 65 des Landesbeamtengesetzes oder den entspre
chenden Regelungen für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer und nach einer Rückkehr aus der 
Elternzeit ohne gleichzeitige Teilzeit oder aus der 
Pflegezeit nach § 67 des Landesbeamtengesetzes, 
Verlängerung der Probezeit, Befristung von Ar
beitsverträgen," 

b) Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 

,,13. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeitbeschäf
tigung, Freistellung oder Urlaub gemäß §§ 63 bis 
67, § 70 und§ 74 des Landesbeamtengesetzes sowie 
Ablehnung einer entsprechenden Arbeitsvertrags
änderung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern," 

3. In § 81 werden die Wörter „im Landesdienst stehen
den" gestrichen. 

4. In§ 105 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „110" durch 
die Angabe „104" ersetzt. 

Artikel 2 

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Und den Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Ministers für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ina Scharrenbach 

Der Minister der Justiz 

Zugleich für den Ministers des Innern 

Peter Biesenbach 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula H e in e n - E s s er 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Dr. Stephan H o 1 t h o f f - P f ö r t n e r 
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Gesetz 
zur Zustimmung zum zweiundzwanzigsten 

Staatsvertrag zur Änderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag) und 

zur Änderung weiterer Gesetze 
(17. Rundfunkänderungsgesetz) 

Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Zustimmung zum Zw~tundzwanzigsten 

Staatsvertrag zur Anderung 
rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster 
Rundft.U]._känderungsstaatsvertrag) und 

zur Anderung weiterer Gesetze 
(17. Rundfunkänderungsgesetz) 

Artikel 1 
Zustimmung zum Zweiundzwanzigsten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag 

Dem in der Zeit vom 15. Oktober 2018 bis 26. Oktober 
2018 unterzeichneten Zweiundzwanzigsten Rundfunk
änderungsstaatsvertrag zwischen den Ländern der Bun
desrepublik Deutschland, der als Anlage diesem Gesetz 
beigefügt ist, wird zugestimmt. 

Artikel 2 
Änderung des WDR-Gesetzes 

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu§ 57a wie 
folgt gefasst: 
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,,§ 57a Übergangsregelung zur Neukonstituierung 
des Rundfunkrates und g.es Verwaltungsrates sowie 
zur Unvereinbarkeit von Amtern und Tätigkeiten". 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der WDR bietet Telemedienangebote nach 
Maßgabe der§§ lld bis llf RStV an." 

bb) In Satz 3 wird das Wort „Telemedien" durch 
das Wort „Telemedienangeboten" ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 3 wird das Wort „Rundfunk
staatsvertrag" durch die Wörter „RStV bleiben" 
ersetzt. 

c) In Absatz 13 wird das Wort „Telemedien" durch 
das Wort „Telemedienangeboten" ersetzt. 

3. § 4a Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

4. § 6 a Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,Die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gel
tenden Bestimmungen des RStV über Werbegrund
sätze, Kennzeichnungspflichten, Einfügung von Wer
bung und Teleshopping, Dauer der Werbung, Sponso
ring, Gewinnspiele und Produktplatzierung finden 
Anwendung." 

5. In§ 13 Absatz 4 Nummer 2 werden nach dem Wort 
,,stehen" die Wörter „oder Gesellschafter oder Or
ganmitglied eines solchen Unternehmens sind; dies 
gilt nicht für vom WDR entsandte Mitglieder von 
Aufsichtsorganen oder Gremien eines Unternehmens 
nach § 45 oder eines mit diesem verbundenen Unter
nehmens(§ 15 Aktiengesetz)" eingefügt. 

6. § 16 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 4 wird das Wort „Wahl" durch die 
Wörter „Beschlüsse zur Berufung" ersetzt. 

b) Die Nummer 12 wird aufgehoben und die Num
mer 13 wird die Nummer 12. 

7. § 17 Absatz 4 Satz 4 wird durch die folgenden Sätze 
ersetzt: 

„Der oder die Vorsitzende des Rundfunkrats und 
seine oder ihre Stellvertretung bilden das Präsidium. 
Soweit die Sitzungen und Beschlüsse des Rundfunk
rats nicht gemäß Absatz 1 Satz 1 durch Ausschüsse 
vorbereitet werden, können sie durch das Präsidium 
vorbereitet werden. Das Präsidium, die Vorsitzenden 
der Ausschüsse sowie deren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter bilden das erweiterte Präsidium. Die
sem kann durch Beschluss des Rundfunkrats die Vor
bereitung von Wahlen übertragen werden. Näheres 
kann durch die Satzung geregelt werden." 

8. In § 18 Absatz 7 Satz 4 werden die Wörter „meisten 
Stimmen erhält" durch die Wörter „Mehrheit der ab
gegebenen Stimmen auf sich vereinigt" ersetzt. 

9. § 2 0 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

,,(2) Sieben sachverständige Mitglieder werden 
vom Rundfunkrat gewählt. Maßgeblich für ihre 
Auswahl ist die Sachkunde in den Aufgabenbe
reichen des Verwaltungsrats. Die sachverständi
gen Mitglieder müssen insgesamt Erfahrungen 
auf dem Gebiet der Medienwirtschaft, der Wirt
schaftswissenschaften, der Wirtschaftsprüfung, 
der Personalwirtschaft, der Informations- oder 
Rundfunktechnologie sowie des Rechts aufwei
sen, nachgewiesen jeweils durch eine mindestens 
fünfjährige Berufserfahrung in dem jeweiligen 
Bereich. Unter den Mitgliedern muss eines über 
das Wirtschaftsprüferexamen und ein weiteres 
über die Befähigung zum Richteramt verfügen. 
Dabei sollen mindestens drei Frauen und drei 
Männer gewählt werden. 

(3) Der Rundfunkrat schreibt die Wahl gemäß 
Absatz 2 spätestens vier Monate vorAblauf der 
jeweiligen Amtsperiode des Verwaltungsrats im 
Online-Angebot des WDR aus. Dabei gibt er das 
Bewerbungsverfahren und die Bewerbungsfrist 

bekannt, die vier Wochen nicht unterschreiten 
soll. Während der Bewerbungsfrist kann zudem 
jedes Rundfunkratsmitglied Kandidatinnen und 
Kandidaten vorschlagen, wobei konkret darzule
gen ist, inwiefern diese jeweils über ausreichende 
Sachkunde in Aufgabenbereichen des Verwal
tungsrats verfügen. Es dürfen nur Personen ge
wählt werden, die innerhalb der Bewerbungsfrist 
eine Bewerbung eingereicht haben oder innerhalb 
der Bewerbungsfrist von einem Rundfunkrats
mitglied vorgeschlagen worden sind." 

b) In Absatz 7 werden die Sätze 2 bis 4 durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

,,Für das Verfahren gelten die vorstehenden Vor
schriften mit der Maßgabe, dass die Ausschrei
bung unverzüglich nach dem Ausscheiden erfol
gen muss." 

10. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. nimmt gegenüber dem Rundfunkrat Stellung 
zu Beteiligungen nach § 16 Absatz 2 Satz 2 Num
mer 12,". 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) In Nummer 4 werden die Wörter,,, ins
besondere die Verwendung des Jahres
ergebnisses oder Veränderung des Ei
genkapitals und Aufnahme von Kredi
ten" durch die Wörter „sowie der 
Verzicht auf Ausschüttungen" ersetzt. 

bbb) In Nummer 5 wird das Wort „Gesamt
aufwand" durch das Wort „Gesamt
wert" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Der Betrag 
nach Satz 1 Nr. 9 kann" durch die Wörter 
„Die Beträge nach Satz 1 Nummer 5 und 9 
können" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Das Wort „Gesamtaufwand" wird jeweils 
durch das Wort „Gesamtwert" ersetzt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

,,Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend." 

11. § 25 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Der Verwaltungsrat soll vorab über die Vorschläge 
und die Vertragsvorstellungen der Kandidatin oder 
des Kandidaten informiert werden." 

12. § 45 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Wörter „auf Grundlage 
eines gemeinsamen Vorschlags des Rund
funkrats und des Verwaltungsrats" gestri
chen. 

bb) In Satz 6 wird das Wort „mit" durch die Wör
ter „spätestens drei Monate nach" ersetzt. 

13. § 57a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 57a Übergangsregelung zur Neukonstituierung 
des Rundfunkrates und des Verwaltungsrates so
wie zur Unvereinbarkeit von Ämtern und Tätig
keiten". 

b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

,,(5) Auf Mitgliedschaften im Rundfunk- und Ver
waltungsrat, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes bereits bestehen, gilt für die lau
fende Amtsperiode § 13 Absatz 4 Nummer 2 in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 25. April 
1998, das zuletzt durch Gesetz vom 8. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 214) geändert worden ist." 
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Artikel 3 
Änderung des Landesmediengesetzes 

Nordrhein-Westfalen 

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 41 wie 
folgt gefasst: 

,,§ 41 (weggefallen)". 

2. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Bestehen keine ausreichenden Übertragungs
kapazitäten für alle Programmveranstalter, die 
die Voraussetzungen nach § 13 erfüllen, wirkt die 
LfM auf eine Verständigung zwischen den An
tragstellenden hin. Kommt eine Verständigung 
zustande, legt sie di.~se ihrer Entscheidung über 
die Aufteilung der Ubertragungskapazitäten zu
grunde, wenn nach den vorgelegten Unterlagen 
erwartet werden kann, dass in der Gesamtheit der 
Angebote die Meinungsvielfalt in den Program
men und die Vielfalt der Programmanbieter auch 
unter Beachtung der Priorisierung in § )4 Ab
satz 1 Satz 2 zum Ausdruck kommt. Im Ubrigen 
trifft die LfM eine Vorrangentscheidung. Dabei 
berücksichtigt die LfM die Meinungsvielfalt in 
den Programmen (Programmvielfalt) und die Viel
falt der Programmanbieter (Anbietervielfalt). Sie 
trägt dabei auch dem Gedanken der Anreizregu
lierung Rechnung. Das Nähere hierzu regelt die 
LfM durch Satzung." 

b) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Bei der:. Zuweisung regionaler digitaler ter
restrischer Ubertragungskapazitäten berücksich
tigt die LfM im Rahmen ihrer Vorrangentschei
dung neben den Maßgaben des Absatzes 2 Satz 4 
auch den jeweiligen Beitrag des Angebots 

1. zur Versorgung mit lokalen, regionalen oder 
landesweiten journalistischen Inhalten und 

2. zu einer landesweit möglichst flächendecken
den Abdeckung mit Angeboten." 

c) In Absatz 8 Satz 2 wird das Wort ,,gilt" durch die 
Wörter „gelten Absatz 5 sowie" ersetzt. 

3. § 39a Satz 2 wird aufgehoben. 

4. In§ 40b Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „72 Abs. 4" 
durch die Angabe „40a Absatz 4" ersetzt. 

5. § 41 wird aufgehoben. 

6. Nach§ 42 Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz einge
fügt: 

,,Wird die Beschwerde in Textform eingelegt, so ge
nügt für die Entscheidung auch die Textform." 

7. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern 
,,Verbreitungsgebiet für" die Wörter „analog ter
restrisch verbreitete" eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden nach dem Wort „flä
chendeckenden" die Wörter „analog terrestrisch 
verbreiteten" eingefügt. 

c) In Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Die zusätzliche Verbreitung der lokalen Hör
funkprogramme auf digitalem terrestrischen so
wie auf einem anderen Ubertragungsweg über die 
nach Absatz 1 festgelegten Verbreitungsgebiete 
hinaus, ist nicht ausgeschlossen." 

8. § 55 Absatz 2 Satz 3 wird aufgehoben. 

9. § 64 Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,Der LfM ist die ordnungsgemäße Bestimmung be
ziehungsweise Wahl der Mitglieder der Veranstalter
gemeinschaft unverzüglich anzuzeigen." 

10. Dem§ 87 wird folgender Satz angefügt: 

„Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der LfM 
ist unzulässig." 

11. § 88 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Im Übrigen soll die LfM die Öffentlichkeit über 
ihre Arbeit und deren Ergebnisse in geeigneter 
Form informieren." 

b) Nach Absatz 3 Satz 3 wird folgender Satz einge
fügt: 

„Zuständige Stelle nach§ 123 Absatz 2 Satz 3 des 
Telekommunikationsgesetzes vom 22. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1190), das zuletzt durch Artikel 10 Ab
satz 12 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 
(BGBl. I S. 3618) geändert worden ist, ist insoweit 
dieLfM." 

c) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

d) In Absatz 13 Satz 2 werden die Wörter „mindes
tens einmal jährlich" durch das Wort „regelmä
ßig" ersetzt. 

e) Absatz 15 wird aufgehoben. 

12. § 94 Absatz 2 Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

„7. Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung des 
Gleichstellungsplans nach § 5 des Landesgleichstel
lungsgesetzes vom 9. November 1999 (GV. NRW. 
1999 S. 590), das zuletzt durch Artikel 16 des Geset
zes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist." 

13. § 96 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „sechs" durch das Wort 
,,fünf" ersetzt. 

b) Der folgende Satz wird angefügt: 

„Jede Person darf in insgesamt höchstens drei 
Amtsperioden Mitglied oder stellvertretendes 
Mitglied der Medienkommission sein." 

14. § 97 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die oder der amtierende Vorsitzende der Medi
enkommission stellt zu Beginn der Amtsperiode für 
die nach § 93 Absatz 3 und 4 entsandten Mitglieder 
die nach den Satzungen, Statuten oder vergleichba
ren Regelungen der entsendungsberechtigten Stellen 
ordnungsgemäße Entsendung fest und gibt die Fest
stellungen der Medienkommission bekannt. Die ge
mäß § 93 Absatz 3 und 4 entsendenden Stellen haben 
alle Angaben zu machen, die zur Nachprüfung der 
Voraussetzungen des § 91 Absatz 1 erforderlich sind. 
Weitere Einzelheiten des Verfahrens über die Entsen
dung werden in einer Satzung geregelt, die insoweit 
der Genehmigung der für die Rechtsaufsicht zustän
digen Behörde bedarf." 

15. I.n § 100 Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe ,,§ 20 
UBesG NRW" durch die Wörter ,,§§ 22 und 42 des 
Landesbesoldungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 400) ge
ändert worden ist" ersetzt. 

16. § 118 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Stellt die LfM einen Rechtsverstoß fest, trifft sie 
nach Anhörung des Verpflichteten die erforderlichen 
Maßnahmen. Maßnahmen sind insbesondere Bean
standung und Untersagung." 

17. § 127 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 127 
Übergangsregelung zur NeukonstituierungO 

der Medienkommission 

(1) Die bis zum 26. Februar 2021 laufende Amtszeit 
der Medienkommission gemäß § 96 wird bis zum 1. 
Dezember 2021 verlängert. Für die bis zum Zusam
mentritt der neuen Medienkommission nach Satz 1 
amtierende Medienkommission, findet § 96 Absatz 1 
in der Fassung des Gesetzes vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 334), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
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zes vom 8. Mai 2018 (GV. NRW. S. 214) geändert wor
den ist, weiterhin Anwendung. 

(2) Alle Mitgliedschaften in der Medienkommission, 
die bis zu der ersten Neukonstituierung der Medien
kommission, die auf die in Absatz 1 Satz 1 genannte 
Amtszeit folgt, bestanden, gelten bei der Berechnung 
der Zahl der Amtsperioden nach § 96 Absatz 1 als 
eine Amtsperiode." 

Artikel 4 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am Tag 
nach der Verkündung in Kraft. Artikel 2 Nummer 9 tritt 
am 1. März 2019 in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Für den Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Ina Scharrenbach 
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Anlage zu Artikel 1 

zweiundzwanzigster Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtllcher Staatsverträge 

(Zweiundzwanzigster Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Fretstaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 
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Artikel 1 

Änderung des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt geändert durch den 

Einundzwanzigsten Rundfunkänderungsstaatsvertrag vom 5. bis 18. Dezember 

2017, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) In der Angabe zu§ 11 d wird das Wort "Telemedien" durch das Wort „Tele

medienangebote" ersetzt. 

b) In der Angabe zu§ 11 f werden die Wörter "sowie neue oder veränderte Te

lemedien" gestrichen. 

c) Nach der Angabe zu § 64 wird folgende Angabe angefügt: 

"§ 65 Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte". 

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 19 wird wie folgt neu gefasst: 

"19. unter öffentlich-rechtlichen Telemedienangeboten zu verstehen: von den 

in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, dem 

ZDF und dem Deutschlandradio jeweils nach Maßgabe eines nach § 11 f 

Abs. 4 durchgeführten Verfahrens angebotene Telemedien, die journalis

tisch-redaktionell veranlasst und journalistisch-redaktionell gestaltet sind, 

Bild, Ton, Bewegtbild, Text und intemetspezifische Gestaltungsmittel 

enthalten können und diese miteinander verbinden." 

b)Nummer 20 wird aufgehoben. 

3. In§ 11 a Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Telemedien" durch das Wort „Telemedi

enangebote" ersetzt. 

4. § 11 d wird wie folgt neu gefasst: 

,.§ 11 d 

Telemedienangebote 

(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 

und das Deutschlandradio bieten Telemedienangebote nach Maßgabe des§ 2 

Abs. 2 Nr. 19 an. 

139 



140 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 6 vom 12. März 2019 

- 3 -

(2) Der Auftrag nach Absatz 1 umfasst insbesondere 

1. Sendungen ihrer Programme auf Abruf vor und nach deren Ausstrahlung so

wie eigenständige audiovisuelle Inhalte, 

2. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von europäischen Werken angekaufter 

Spielfilme und angekaufter Folgen von Fernsehserien, die keine Auftragspro

duktionen sind, bis zu dreißig Tage nach deren Ausstrahlung, wobei die Ab

rufmöglichkeit grundsätzlich auf Deutschland zu beschränken ist, 

3. Sendungen ihrer Programme auf Abruf von Großereignissen gemäß § 4 

Abs. 2 sowie von Spielen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga bis zu sieben Tage 

danach, 

4. zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden, bildenden und kultu-

rellen Telemedien. 

Im Übrigen bleiben Angebote nach Maßgabe der §§ 16 a bis 16 e unberührt. 

(3) Durch die zeitgemäße Gestaltung der Telemedienangebote soll allen Bevöl

kerungsgruppen die Teilhabe an der Informationsgesellschaft ermöglicht, Orien

tierungshilfe geboten, Möglichkeiten der interaktiven Kommunikation angeboten 

sowie die technische und inhaltliche Medienkompetenz aller Generationen und 

von Minderheiten gefördert werden. Diese Gestaltung der Telemedienangebote 

soll die Belange von Menschen mit Behinderungen besonders berücksichtigen, 

insbesondere in Form von Audiodeskription, Bereitstellung von Manuskripten o

der Telemedien in leichter Sprache. 

(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF 

und das Deutschlandradio bieten ihre Angebote in möglichst barrierefrei zugäng

lichen elektronischen Portalen an und fassen ihre Programme unter elektroni

schen Programmführern zusammen. Soweit dies zur Erreichung der Zielgruppe 

aus journalistisch-redaktionellen Gründen geboten ist, können sie Telemedien 

auch außerhalb des dafür jeweils eingerichteten eigenen Portals anbieten. Die in 

der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 

Deutschlandradio sollen ihre Telemedien, die aus journalistisch-redaktionellen 

Gründen dafür geeignet sind, miteinander vernetzen, insbesondere durch Verlin

kung. Sie sollen auch auf Inhalte verlinken, die Einrichtungen der Wissenschaft 

und Kultur anbieten und die aus journalistisch-redaktionellen Gründen für die Te

lemedienangebote geeignet sind. 

(5) Nicht zulässig sind in Telemedienangeboten: 
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1. Werbung und Sponsoring, 

2. das Angebot auf Abruf von angekauften Spielfilmen und angekauften Folgen 

von Fernsehserien, die keine Auftragsproduktionen sind mit Ausnahme der in 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 genannten europäischen Werke, 

3. eine flächendeckende lokale Berichterstattung, 

4. die in der Anlage zu diesem Staatsvertrag aufgeführten Angebotsformen. 

(6) Werden Telemedien von den in der ARD zusammengeschlossenen Landes

rundfunkanstalten, dem ZDF oder dem Deutschlandradio außerhalb des von 

ihnen jeweils eingerichteten eigenen Portals verbreitet, sollen sie für die Einhal

tung des Absatzes 5 Nr. 1 Sorge tragen. Durch die Nutzung dieses Verbrei

tungswegs dürfen sie keine Einnahmen durch Werbung und Sponsoring erzielen. 

(7) Die Telemedienangebote dürfen nicht presseähnlich sein. Sie sind im 

Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton zu gestalten, wobei Text nicht im Vor

dergrund stehen darf. Angebotsübersichten, Schlagzeilen, Sendungstranskripte, 

Informationen über die jeweilige Rundfunkanstalt und Maßnahmen zum Zweck 

der Barrierefreiheit bleiben unberührt. Unberührt bleiben ferner Telemedien, die 

der Aufbereitung von Inhalten aus einer konkreten Sendung einschließlich Hin

tergrundinformationen dienen. soweit auf für die jeweilige Sendung genutzte Ma

terialien und Quellen zurückgegriffen wird und diese Angebote thematisch und 

inhaltlich die Sendung unterstützen, begleiten und aktualisieren, wobei der zeitli

che und inhaltliche Bezug zu einer bestimmten Sendung im jeweiligen Telemedi

enangebot ausgewiesen werden muss. Auch bei Telemedien nach Satz 4 soll 

nach Möglichkeit eine Einbindung von Bewegtbild oder Ton erfolgen. Zur An

wendung der Sätze 1 bis 5 soll von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 

und den Spitzenverbänden der Presse eine Schlichtungsstelle eingerichtet wer

den." 

5. § 11 e wird wie folgt geändert: 

a)Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 

ZDF und das Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen oder Richtli

nien zur näheren Durchführung ihres jeweiligen Auftrags sowie für das 
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Verfahren zur Erstellung von Konzepten für Telemedienangebote und das 

Verfahren für neue Telemedienangebote oder wesentliche Änderungen." 

bb) Satz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

,.Die Satzungen oder Richtlinien sind im Internetauftritt der in der ARD zu

sammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, des ZDF oder des 

Deutschlandradio zu veröffentlichen." 

b) In Absatz 2 wird die Angabe • , erstmals am 1. Oktober 2004," gestrichen. 

c) In Absatz 3 wird folgender neuer Satz 2 angefügt: 

.Dabei ist auch darzustellen, in welcher Weise der Protokollerklärung aller 

Länder zu § 11 d Abs. 2 Rechnung getragen wird." 

6. § 11 f wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter „sowie neue oder veränderte Tele

medien" gestrichen. 

b) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

.(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 

ZDF und das Deutschlandradio konkretisieren die inhaltliche Ausrichtung ihrer 

geplanten Telemedienangebote nach§ 11 d jeweils in Telemedienkonzepten, 

die Zielgruppe, Inhalt, Ausrichtung, Verweildauer, die Verwendung internet

spezifischer Gestaltungsmittel sowie die Maßnahmen zur Einhaltung des 

§ 11 d Abs. 7 Satz 1 näher beschreiben. Es sind angebotsabhängige differen

zierte Befristungen für die Verweildauern vorzunehmen mit Ausnahme der Ar

chive nach§ 11 d Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, die unbefristet zulässig sind. Sollen Te

lemedien auch außerhalb des eingerichteten eigenen Portals angeboten wer

den, ist dies zu begründen. Die insoweit vorgesehenen Maßnahmen zur Be

rücksichtigung des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes sowie des 

§ 11 d Abs. 6 Satz 1 sind zu beschreiben." 

c) In Absatz 2 wird das Wort .Telemedien" durch das Wort .Telemedienangebo

te" ersetzt. 

d) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt neu gefasst: 

.(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 

ZDF und das Deutschlandradio legen in den Satzungen oder Richtlinien über-
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einstimmende Kriterien fest, in welchen Fällen ein neues oder die wesentliche 

Änderung eines Telemedienangebots vorliegt, das nach dem nachstehenden 

Verfahren der Absätze 4 bis 7 zu prüfen ist. Eine wesentliche Änderung liegt 

insbesondere vor, wenn die inhaltliche Gesamtausrichtung des Telemedien

angebots oder die angestrebte Zielgruppe verändert wird. Das Verfahren der 

Absätze 4 bis 7 bezieht sich bei wesentlichen Änderungen allein auf die Ab

weichungen von den bisher veröffentlichten Telemedienkonzepten. 

(4) Ist ein neues Telemedienangebot nach Absatz 1 oder die wesentliche Än

derung eines bestehenden Telemedienangebots nach Absatz 3 geplant, hat 

die Rundfunkanstalt gegenüber ihrem zuständigen Gremium darzulegen, dass 

das geplante, neue Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung vom 

Auftrag umfasst ist. Es sind Aussagen darüber zu treffen, 

1. inwieweit das neue Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung den 

demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Gesellschaft 

entspricht, 

2. in welchem Umfang durch das neue Telemedienangebot oder die wesentli

che Änderung in qualitativer Hinsicht zum publizistischen Wettbewerb bei

getragen wird und 

3. welcher finanzielle Aufwand für das neue Telemedienangebot oder die we-

sentliche Änderung erforderlich ist. 

Dabei sind Quantität und Qualität der vorhandenen frei zugänglichen Tele

medienangebote, die Auswirkungen auf alle relevanten Märkte des geplanten, 

neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen Änderung sowie jeweils 

deren meinungsbildende Funktion angesichts bereits vorhandener vergleich

barer frei zugänglicher Telemedienangebote, auch des öffentlich-rechtlichen 

Rundfunks, zu berücksichtigen." 

e) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa} In Satz 1 werden die Wörter „oder veränderten Angebots" durch die Wör

ter "Telemedienangebots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt. 

bb} In Satz 4 werden die Wörter „marktlichen Auswirkungen" durch die Wörter 

.,Auswirkungen auf alle relevanten Märkte" ersetzt. 

f) Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „oder veränderten Angebots" durch die Wör

ter „Telemedienangebots oder einer wesentlichen Änderung" ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter „oder veränderte Angebot" durch die Wörter 

,,Telemedienangebot oder die wesentliche Änderung" ersetzt. 

g) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Nach Abschluss des Verfahrens nach den Absätzen 5 und 6 und nach 

Prüfung durch die für die Rechtsaufsicht zuständige Behörde ist die Be

schreibung des neuen Telemedienangebots oder der wesentlichen Ände

rung im Internetauftritt der in der ARD zusammengeschlossenen Landes

rundfunkanstalten, des ZDF oder des Deutschlandradio zu veröffentli

chen." 

bb) Es wird folgender neuer Satz 3 angefügt: 

„In den amtlichen Verkündungsblättem der betroffenen Länder ist zugleich 

auf die Veröffentlichung im Internetauftritt der jeweiligen Rundfunkanstalt 

hinzuweisen." 

7. Nach§ 64 wird folgender§ 65 angefügt: 

"§ 65 
Übergangsbestimmung für Telemedienkonzepte 

Die zum 1. Mai 2019 nach § 11 f Abs. 7 veröffentlichten Telemedienkonzepte 

bleiben unberührt." 

8. Die Anlage (zu§ 11 d Abs. 5 Satz 4 des Rundfunkstaatsvertrages) wird wie folgt 

geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Satz" durch das Wort „Nr." ersetzt. 

b) In Nummer 1 wird das Wort ,.Anzeigenportale" durch das Wort "Anzeigenrubri

ken" ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird das Wort „Preisvergleichsportale" durch das Wort „Preisver

gleichsrubriken" ersetzt. 

d) In Nummer 4 werden die Wörter „Bewertungsportale für" durch die Wörter 

"Rubriken für die Bewertung von'' ersetzt. 
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e) Nummer 6 wird wie folgt neu gefasst: 

.6. Ratgeberrubriken ohne Bezug zu Sendungen,~. 

f) Nummer 12 wird wie folgt neu gefasst: 

• 12. Verlinkungen ohne redaktionelle Prüfung und Verlinkungen, die unmittel

bar zu Kaufaufforderungen führen mit der Ausnahme von Verlinkungen 

auf eigene audiovisuelle Inhalte kommerzieller Tochtergesellschaften,". 

g) Nummer 13 wird wie folgt neu gefasst: 

"13. Musikdownload von kommerziellen Fremdproduktionen; dies gilt nicht 

soweit es sich um ein zeitlich befristetes aktionsbezogenes Angebot zum 

Download von Musiktiteln handelt,". 

h) In Nummer 14 werden die Wörter "ohne Sendungsbezug" durch die Wörter 

"ohne Bezug zu einer Sendung" ersetzt. 

i) Nummer 15 wird wie folgt neu gefasst: 

• 15. Fotodownload ohne Bezug zu einer Sendung,". 

j) In Nummer 16 wird das Wort „sendungsbezogene" durch die Wörter „auf eine 

Sendung bezogene" ersetzt. 

k) In Nummer 17 Satz 1 werden die Wörter .ohne Sendungsbezug" durch die 

Wörter „ohne Bezug zu Sendungen" ersetzt. 

Artikel 2 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staatsvertrages sind die dort vor

gesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Mai 2019 in Kraft. Sind bis zum 30. April 2019 

nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden der Minister

präsidentenkonferenz hinterlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz teilt den 

Ländern die Hinterlegung der Ratifikationsurkunden mit. 
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(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages in der 
Fassung, die sich aus Artikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

Hamburg , den 26.10.2018 ...... . Winfried Kretschmann 

Für den Freistaat Bayern: 

München , den 18.10.2018 Markus Söder 

Für das Land Berlin: 

Hamburg , den 26.10.2018 Michaet Müller 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam , den 26.10.2018 D. Woidke 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen , den 26.10.2018 C. Sieling 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg , den 26.10.2018 Peter T schentscher 

Für das Land Hessen: 

Wiesbaden , den 15.10.2018 Volker Bouffler 
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Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Hamburg , den 26.10.2018 Manuela Schwesig 

Für das Land Niedersachsen: 

Hamburg , den 26.10.2018 Stephan Weit 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Hamburg , den 26.10.2018 Armin Laschet 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Hamburg , den 26.10.2018 Malu Dreyer 

Für das Saarland: 

Hamburg , den 26.10.2018 Tobias Hans 

Für den Freistaat Sachsen: 

Hamburg , den 26.10.2018 Michael Kretschmer 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Hamburg , den 26.10.2018 Reiner Haseloff 
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Für das Land Schleswig-Holstein: 

Hamburg , den 26.10.2018 Daniel Günther 

Für den Freistaat Thüringen: 

Hamburg , den 26.10.2018 Bodo Ramelow 
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Protokollerklärung aller Länder zu § 11 d Abs. 2 des Rundfunkstaatsvertrages 

Im Anschluss an die Protokotlerklärungen zu § 6 des Rundfunkstaatsvertrages im 

Rahmen des 12. Rundfunkänderungsstaatsvartrages und zu § 11 e Abs. 3 des 

Rundfunkstaatsvertrages im Rahmen des 19. Rundfunkänderungsstaatsvartrages 

betonen die Länder erneut die Notwendigkeit fairer Vertragsbedingungen zwischen 

ARD und ZDF einerseits und dar Film- und Medienproduktionswirtschaft anderer

seits. Die Film- und Medienproduktionswirtschaft leistet einen bedeutenden Beitrag 

zur hohen Qualität des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Vor dem Hintergrund der 

kontinuierlich wachsenden Bedeutung von Abrufangeboten im Internet ist es gebo

ten, die derzeitigen Vertragsbedingungen in einer Weise anzupassen, die der Film

und Medienproduktionswirtschaft unter Berücksichtigung einer Rechteverteilung eine 

angemessene Finanzierung der Produktionen sichert, die sie für ARD und ZDF auch 

zur Nutzung im Internet liefert. ARD und ZDF werden daher gebeten, die Vertrags

bedingungen insbesondere hinsichtlich der Telemedienangebote zu aktualisieren 

und, soweit dies mit den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verein

bar ist, zu verbessern. 

- GV. NRW. 2019 S.134 
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Zweites Gesetz 
zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungs

gesetzes 
Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Zweites Gesetz 
zur Änderung des Kinder- und Jugendförderungs

gesetzes 

Artikel 1 

§ 16 Absatz 1 des Dritten Gesetzes zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes; Gesetz zur Förderung 
der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzie
herischen Kinder- und Jugendschutzes - Kinder- und Ju
gendförderungsgesetz - vom 12. Oktober 2004 (GV. NRW. 
S. 572), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. 
Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In Satz 2 werden die Angabe „100.225.700" durch die 
Angabe „120.225.700" und die Angabe „31. Dezember 
2017" durch die Angabe „31. Dezember 2022" ersetzt. 

2. Folgender Satz 3 wird angefügt: 

„Über eine Dynamisierung des in Satz 2 genannten 
Jahresansatzes entsprechend dem im Kinder- und Ju
gendförderplan der 17. Legislaturperiode für Nord
rhein-Westfalen vom 08. Mai 2018 (MBL NRW, S. 357-
360) vorgesehenen Schlüssel entscheidet der Landtag 
im Rahmen der jährlichen Haushaltsgesetzgebung." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 26. Februar 2019 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Für den Minister der Finanzen 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Dr. Stephan H o 1 t h o f f - P f ö r t n er 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ina Scharrenbach 
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Gesetz 
für einen qualitativ sicheren Übergang 

zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz 
Vom 26. Februar 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
für einen qualitativ sicheren Übergang 

zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz 

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. November 2017 (GV. NRW. S. 834) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 21f wie 
folgt gefasst: 

,,§ 21f Landeszuschuss zur Qualitätssicherung". 

2. § 19 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Die Kindpauschalen erhöhen sich jährlich um 1,5 
Prozent. Abweichend von Satz 1 erhöhen sich die 
Kindpauschalen in den Kindergartenjahren 2016/ 
2017 bis 2019/2020 jeweils um 3 Prozent." 

3. § 20a Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „im Kindergartenjahr 
2017 /2018" durch die Wörter „in den Kindergar
tenjahren 2017 /2018, 2018/2019 und 2019/2020" 
ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

4. Dem§ 21a Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird die Verteilungs
grundlage nach Absatz 1 Satz 3 für den jährlichen 
Zuschuss für die Förderungen von plusKITA-Einrich
tungen um ein Jahr verlängert. Damit soll grundsätz
lich die laufende Förderung als plusKITA fortgesetzt 
werden." 

5. Dem§ 21b Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 

,,Im Kindergartenjahr 2019/2020 wird die Verteilungs
grundlage nach Absatz 1 Satz 3 für den jährlichen 
Zuschuss für die Förderungen von Einrichtungen im 
Sinne des § 16b (Landeszuschuss für zusätzlichen 
Sprachförderbedarf) für ein Jahr verlängert. Damit 
soll grundsätzlich die laufende Förderung als Einrich
tung im Sinne von§ 16b fortgesetzt werden." 

6. § 21f wird wie folgt gefasst: 

,,§ 21f 
Landeszuschuss zur Qualitätssicherung 

(1) Zur Sicherung der Trägervielfalt und der Qualität 
in Kindertageseinrichtungen gewährt das Land dem 
Jugendamt im Kindergartenjahr 2019/2020 für die 
Träger von Tageseinrichtungen in seinem Bezirk pau
schalierte Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent der in 
der Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen zusätzli
chen Pauschalen für jedes Kind, das in einer Tagesein
richtung betreut wird. Die Anzahl und die Höhe die
ser Pauschalen richten sich nach Gruppenform und 
Betreuungszeit aufgrund der verbindlichen Mitteilung 
zum 15. März 2019 gemäß § 21 Absatz 1 Satz 1. 

(2) Voraussetzung für die pauschalierten Zuschüsse 
nach Absatz 1 ist, dass das Jugendamt die zusätzli
chen Pauschalen in Höhe von 100 Prozent der in der 
Anlage zu dieser Vorschrift angegebenen Pauschalen 
an die Träger der Einrichtungen seines Bezirks wei
terleitet." 

7. § 26 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort „und" ersetzt. 

bb) Folgende Nummer 6 wird angefügt: 

„6. auf der Grundlage der Vereinbarung nach 
Absatz 3 Nummer 3 das Nähere über die Qua-
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